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Hochgenuss im Südschwarzwald

54. Jahrgang • Woche 18
Donnerstag, den 02. Mai 2024

Sitzung des Gemeinderates 
Am Dienstag, 07.05.2024, findet um 19:30 Uhr in der Eichberg-
halle, Tagungsraum eine öffentliche Sitzung des Gemeinderates 
statt, zu der die Bevölkerung eingeladen wird.

Tagesordnung: 
1. Bekanntgaben 
2. Fragemöglichkeit für Bürger 
3. Sanierung/Erneuerung der Brücke Ahlenbachweg  

 - Auftragsvergabe –  
 Teilnehmer: Herr Michael Leber, Ing.-Büro Leber 

4. Antrag der Akkordeon-Trachtengruppe e.V. auf Bezuschus-
sung der Jugendarbeit 

5. Antrag der Trachtenkapelle Glottertal e.V. auf Bezuschus-
sung der Jugendarbeit 

6. Anschaffung eines Anhängers für den Gemeindebauhof 
7. Bauantrag für Flst.-Nr. 55, Talstraße 147, Gemarkung Ober-

glottertal  
 - Abbruch Maschinenschopf und Neubau Holzlager mit 
Maschinenschopf - 

8. Wünsche und Anträge 
 
 

KOMMUNALWAHL 
GEMEINSAM FÜR GLOTTERTAL 
Die Kandidatinnen und Kandidaten zur Gemeinderatswahl 
am 09.06.24 stellen sich vor.
Termin: Montag, 06.Mai 2024, 19.30 Uhr, Eichberghalle, großer 
Saal. 

 
 

Netze BW
Standsicherheitsprüfung an Straßenbeleuchtungsmasten 

Die Standsicherheitsprüfung 2024 an den Straßenbeleuchtungs-
masten findet in der Zeit von KW 19 – KW 22 durch die Fa. Rei-
Lux statt. 

In einzelnen Fällen müssen zur Überprüfung der Lichtmasten pri-
vate Grundstücke betreten werden. 

Wir bitten um Beachtung und Verständnis. Vielen Dank. 

Geänderter Anzeigenschluss 
für die Mitteilungsblätter in KW 19+21 
Wegen der Feiertage verschieben sich die Abgabetermine wie 
folgt: 
Mitteilungsblatt 09.05.2024 -
Abgabe bis Freitag, 03.05.2024, 11.00 Uhr 
Mitteilungsblatt 23.05.2024 -
Abgabe bis Freitag, 17.05.2024, 11.00 Uhr 
Wir bitten um Beachtung und Verständnis. Vielen Dank. 

 
 
Öffentliche Bekanntmachung über das Recht auf 
Einsicht in das Wählerverzeichnis für die Wahl zum 
Europäischen Parlament – Europawahl – und für 
die Wahl des Gemeinderats, des Kreistags sowie 
über die Erteilung von Wahlscheinen für diese 
Wahlen am 9. Juni 2024 
Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
Wahl zum Europäischen Parlament – Europawahl – und gleich-
zeitig finden in der Gemeinde Glottertal die Kommunalwahlen 
– Wahl des Gemeinderats und Wahl des Kreistags statt. 

1. Die Wählerverzeichnisse für die Europawahl und die 
Kommunalwahlen – für den Wahlbezirk der Gemeinde 
Glottertal werden in der Zeit vom 20. Mai 2024 bis 24. 
Mai 2024  werktags während der allgemeinen Öffnungs-
zeiten Montag bis Freitag von 8-12 Uhr und Dienstag-
nachmittag von 15-18 Uhr, im Rathaus Glottertal, Zim-
mer 3 (Zugang nicht barrierefrei) für Wahlberechtigte zur 
Einsichtnahme bereitgehalten. Ausgenommen davon ist 
Montag, 20.05.2024 (Pfingstmontag). 

  Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollstän-
digkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberech-
tigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von 
anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen 
überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, 
aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von 
Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrver-
merk gemäß § 51 Absatz 1 des Bundesmeldegesetzes 
eingetragen ist. Das Wählerverzeichnis wird im automa-
tisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch 
ein Datensichtgerät möglich. 

Fortsetzung auf Seite 3
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ÖFFNUNGSZEITEN POSTFILIALE 
IM REWE-MARKT 
Montag - Freitag:   9.00 - 12.00 Uhr
und  15.00 - 18.00 Uhr 
Samstag:   9.00 - 12.00 Uhr

ÖFFNUNGSZEITEN DER TOURIST-
INFORMATION 

Montag und Freitag 
9.00 – 12.30 und 13.30 – 16.30 Uhr 

Dienstag, Mittwoch und Donnerstag 
9.00 – 12.30 Uhr; nachmittags geschlossen 

Gemeinde Glottertal
Bürgermeisteramt - Gemeindeverwaltung
Homepage: www.gemeinde-glottertal.de
Telefon   07684 9102-0
Fax   07684 9102-33
Öffnungszeiten::
Mo. - Fr.  08.00 bis 12.00 Uhr
Di.  15.00 bis 18.00 Uhr

Bauhof, Wasser/Abwasser  01 72 7649 782
Tourist-Information   Tel. 9104-0
Schurhammerschule   9102-40/-41
Borromä-Bücherei  9102-48
Telefonisch erreichbar: Mo.+Fr.15.00-18.00 Uhr
Click & Collect-Abholservice, 
Besuch ohne Termin möglich.

Müll / Abfallwirtschaft
Abfalltermine (siehe Abfallkalender) im Rathaus erhältlich
Abfallberatung:  0761 2187 9707
Sperrmüll / Abfallgebühren  0761 2187 8844
Gemeindeverwaltung:   9102-32 u. -14
Kompostberatung Frau Jackel:  0761 2187 8872
Kompostpatin Frau Dr. Breitenfeldt:  07667 6346
Glas-Container Standorte:
In den Engematten / bei Sportplätzen
Kleider-Container Standorte:
unterer Schulhof / Parkplatz Kirchplatz, Severin

Sammelstelle Glottertal, Parkplatz Sportplatz
Fr., 15.00 - 18.00 Uhr

Sammelstelle Rankmatten Gundelfingen
Mi., 16.00 - 18.00 Uhr, Fr., 15.00 - 17.00 Uhr
Sa., 11.00 - 14.00 Uhr

Forstrevier Glottertal
Gemarkung Unterglottertal, Föhrental,
Ohrensbach, Gemeindewald   0162 2550732
Gemarkung Oberglottertal   07660 941838

HERAUSGEBER:: Gemeindeverwaltung Glottertal 
verantwortlich für den amtlichen Inhalt: Bürgermeister Herbstritt 
o.V.i.A., Tel. 07684 91020 • Fax 07684 910233 • E-Mail: 
rathaus@glottertal.de • Internet: www.gemeinde-glottertal.de
FÜR DEN ANZEIGENTEIL/DRUCK: Primo-Verlag Anton Stähle 
GmbH & Co. KG., Meßkircher Str. 45, 78333 Stockach, 
Tel. 07771 9317-11, Fax 07771 9317-40, E-Mail: anzeigen@primo-
stockach.de, Homepage: www.primo-stockach.de

IMPRESSUM

Allgemeiner Notfalldienst/Ärztl. Bereitschaftsdienst
An Wochenenden, kostenfreue Rufnummer  116 117
Zahnärztlicher Notdienst 0761/120 120 00
Apothekennotdienst: www.aponet.de

DRK-Krankentransport,  0761/19222 
Feuerwehr und Rettungsdienst, Notruf  112
Polizei Notruf  110
Polizei Gundelfingen  0761 503659-0
Feuerwehr  1611

Strom Bei Störungen in der Stromversorgung
Tel. 0800 3629477 rund um die Uhr oder Online unter 
www.netze-bw.de/stoerungen

Gas Badenova Entstörungsdienst Hotline: 08002 767767

Pflege- und Sozialdienste
Kirchliche Sozialstation, Elz/Glotter e.V. 07666 7311
79211 Denzlingen, Eisenbahnstrasse 14

Pflege zu Hause  07666 90098-10
Nachbarschaftshilfe  07666 9123456
Betreuungsgruppe  07666 9123456
für Senioren (mit Pflegestufe)
Tagespflege, 08.00 - 16.30 Uhr  07666 8846299 

Pflegestützpunkt Breisgau-Hochschwarzwald
Beratung zu allen Themen rund um die Pflege
An der alten Weberei 2, 79206 Breisach
www.lkbh.de/pflegestuetzpunkt; lukas.ahrens@lkbh.de 0761 2187-2976

DRK Ortsverein Glottertal
Soziale Dienste – Gruppe Einkaufshilfe
Bürozeiten im DRK Büro Rathausweg 16
Mo. und Mi. 16.00 bis 18.00 Uhr
Die Einkaufshilfe ist weiterhin zu den
angegebenen Zeiten erreichbar 07684 9081570
E-Mail: DRK-Glottertal@web.de

DRK Pflegedienst
Bereitschaft in Notfällen 0160 90723074
Neuanfragen 0160 99898731

Förderverein für sozial-caritative Dienste
St. Elisabeth e.V. Glottertal
Kontakt: Frau Julie Lickert  1758

GenerationenGemeinschaft Glottertal e.V.
Kontakt: Dr. W. Bröker, Winterbachstr. 5, Glottertal
Öffnungszeiten Generationenbüro: 
Donnerstags 10:30 – 12:00 
oder nach Vereinbarung 017681783456 
oder  07684 9084170
e-Mail: GGGeV@t-online.de
Homepage www.ggglottertal.de

Bürger-Hilfe-Glottertal 
im DRK Büro, Feuerwehrhaus Glottertal
Di. 10.00 - 11.00 Uhr und Fr. 17.00 - 18.00 Uhr 07684/9081571
oder nach Vereinbarung bei Gudrun von Ow 07684 - 907300

Hospizgruppe Denzlingen und Umgebung e.V.
www.hospizgruppe-denzlingen.de 07666 - 3876
Koordinatorin: Vera Borgards

Sozial- und Familienservice des Maschinenrings
Hauptstraße 33, 79312 Emmendingen, 07641 920880
Integrationsfachdienst Freiburg
Beratungsstelle für schwerbehinderte, psychisch 
erkrankte und hörbehinderte ArbeitnehmerInnen 
und deren Arbeitgeber 0711 250832800

Röm.-kath. Kirchengemeinde An der Glotter
- Pfarrei St. Blasius
Ev. Kirchengemeinde Denzlingen-Glottertal-Heuweiler
Siehe „Kirchliche Nachrichten“

GEMEINDEVERWALTUNG

BEREITSCHAFTSDIENSTE
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  Wählen kann nur, wer in die Wählerverzeichnisse für die 
Europawahl/Kommunalwahlen eingetragen ist oder ei-
nen Wahlschein für diese Wahlen hat. 

2. Für die Kommunalwahlen gilt außerdem 
2.1  Wahl des Gemeinderats  

Personen, die ihr Wahlrecht für Gemeindewahlen durch 
Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus der 
Gemeinde verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in die Gemeinde 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate 
wieder in der Gemeinde wohnen oder ihre Hauptwoh-
nung begründet haben, nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis   eingetragen. 

2.2  Wahl des Kreistags   
Personen, die ihr Wahlrecht für die Wahl des Kreistags 
durch Wegzug oder Verlegung der Hauptwohnung aus 
dem Landkreis verloren haben und vor Ablauf von drei 
Jahren seit dieser Veränderung wieder in den Landkreis 
zuziehen oder dort ihre Hauptwohnung begründen, 
werden, wenn sie am Wahltag noch nicht drei Monate 
wieder im Landkreis wohnen oder ihre Hauptwohnung 
begründet haben, ebenfalls nur  auf Antrag in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen. Ist die Gemeinde, in der 
ein Antrag auf Eintragung in das Wählerverzeichnis ge-
stellt wird, nicht identisch mit der Gemeinde, von der aus 
der Wahlberechtigte seinerzeit den verlassen hat oder 
seine Hauptwohnung verlegt hat, dann ist dem Antrag 
eine Bestätigung über den Zeitpunkt des Wegzugs oder 
der Verlegung der Hauptwohnung aus dem Landkreis 
sowie über das Wahlrecht zu diesem Zeitpunkt beizufü-
gen. Die Bestätigung erteilt kostenfrei die Gemeinde, aus 
der der Wahlberechtigte seinerzeit weggezogen ist oder 
aus der er seine Hauptwohnung verlegt hat. 

2.3  Wahlberechtigte, die in keiner Gemeinde in der Bundes-
republik Deutschland eine Wohnung haben, sich aber am 
Wahltag seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde – 
im Landkreis – gewöhnlich aufhalten, werden auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetragen. Mit dem schriftli-
chen Antrag hat der Wahlberechtigte ohne Wohnung zu 
versichern, dass er bei keiner anderen Stelle in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder seine Eintragung be-
antragt hat oder noch beantragen wird. Außerdem hat er 
nachzuweisen, dass er bis zum Wahltag seit mindestens 
drei Monaten seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Ge-
meinde – im Landkreis – haben wird. 

2.4  Wahlberechtigte Unionsbürger, die nach § 26 Bundesmel-
degesetz nicht der Meldepflicht unterliegen und nicht in 
das Melderegister eingetragen sind, werden ebenfalls 
nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen. 
Dem schriftlichen Antrag auf Eintragung in das Wähler-
verzeichnis hat der Unionsbürger eine Versicherung an 
Eides statt mit den Erklärungen nach § 3 Absatz 3 und 4 
Kommunalwahlordnung anzuschließen. 

2.5  Alle genannten Anträge auf Eintragung in das Wäh-
lerverzeichnis müssen schriftlich gestellt werden 
und – ggf. samt der genannten Erklärungen und ei-
desstattlichen Versicherung und Nachweisen – spä-
testens bis zum Sonntag, 19. Mai 2024 (keine 
Verlängerung möglich) beim Bürgermeisteramt 
Glottertal, Talstraße 45, 79286 Glottertal eingehen.  
Vordrucke für diese Anträge und für die erforderlichen 
Erklärungen hält das Bürgermeisteramt Glottertal, Tal-
straße 45, 79286 Glottertal bereit. 

  Ein Wahlberechtigter mit Behinderungen kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
Wird dem Antrag entsprochen, erhält der Betroffene eine 
Wahlbenachrichtigung, sofern er nicht gleichzeitig einen 
Wahlschein beantragt hat. 

3. Wer die Wählerverzeichnisse für unrichtig oder unvollstän-

dig hält, kann in der Zeit vom 20. Mai bis zum 24. Mai 2024 
(vgl. Nr. 1), spätestens am Freitag, 24. Mai 2024 bis 12 Uhr, 
beim Bürgermeisteramt Glottertal, Talstraße 45, 79286 
Glottertal, Zimmer 3, Einspruch einlegen (bzgl. Europa-
wahl) bzw. einen Antrag auf Berichtigung (bzgl. der Kom-
munalwahlen) des / der Wählerverzeichnisse(s) stellen.  
Der Einspruch/Antrag kann schriftlich oder durch Erklä-
rung zur Niederschrift bei der Gemeindebehörde/beim 
Bürgermeisteramt Glottertal eingelegt/gestellt werden. 

4. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen sind, erhalten bis spätestens zum 19. Mai 2024 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

  Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber 
glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen bzw. Antrag auf Berichti-
gung stellen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein 
Wahlrecht nicht ausüben kann. 

  Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerver-
zeichnis eingetragen werden und die bereits einen Wahl-
schein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhal-
ten keine Wahlbenachrichtigung. 

  Der Wahlberechtigte kann grundsätzlich nur in dem 
Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerver-
zeichnis er eingetragen ist. Der Wahlraum ist in der Wahl-
benachrichtigung angegeben. Wer in einem anderen 
Wahlbezirk oder durch Briefwahl wählen möchte, benö-
tigt dazu einen Wahlschein (siehe Nr. 5). 

5. Wahlschein 
5.1  Wer einen Wahlschein für die Europawahl hat, kann an 

der Wahl im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum dieses 
Landkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 

5.2  Wer einen Wahlschein für die Kommunalwahlen  hat, 
kann entweder durch Stimmabgabe in einem beliebi-
gen  Wahlraum des im Wahlschein angegebenen Gebiets 
oder durch Briefwahl  teilnehmen. 

6. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
6.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberech-

tigter, 
6.2  ein  nicht in das Wählerverzeichnis  eingetragener Wahl-

berechtigter, 
6.2.1  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

nachstehende Antragsfrist auf Aufnahme in das Wähler-
verzeichnis für die Europawahl 

  bei Deutschen nach § 17 Absatz 1 Europawahlordnung 
(EuWO), bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 EuWO bis 
zum 19. Mai 2024 versäumt hat; 

  für die Kommunalwahlen 
  bei Wahlberechtigten nach § 3 Absatz 2 und 4 und § 3b 

Absatz 1 Kommunalwahlordnung (KomWO) (vgl. 2.1, 2.2, 
2.3, 2.4) bis zum 19. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt auch, 
wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne sein Ver-
schulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Feststellung 
seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 3 Absatz 
3 und 4 KomWO vorzulegen, 

6.2.2  wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden
  bei der Europawahl 
  die Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 

21 Absatz 1 EuWO bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; bei 
den Kommunalwahlen 

  die Frist für den Antrag auf Berichtigung des Wählerver-
zeichnisses nach § 6 Absatz 2 des Kommunalwahlgeset-
zes (KomWG) bis zum 24. Mai 2024 versäumt hat; dies gilt 
auch, wenn ein Unionsbürger nachweist, dass er ohne 
sein Verschulden versäumt hat, rechtzeitig die zur Fest-
stellung seines Wahlrechts verlangten Nachweise nach § 
3 Absatz 3 und 4 KomWO vorzulegen. 

6.2.3  wenn sein Recht auf Teilnahme an der/n 
 Europawahl 
  erst nach Ablauf der Antragsfrist bei Deutschen nach § 17 
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Absatz 1 EuWO, bei Unionsbürgern nach § 17a Absatz 2 
EuWO, 

  oder erst nach Ablauf der Einspruchsfrist nach § 21 Ab-
satz 1 EuWO entstanden ist; 

  Kommunalwahlen 
  erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 3 Absatz 2 und 4 

und § 3b Absatz 1 KomWO oder der Einsichtsfrist nach § 
6 Absatz 2 KomWG entstanden ist. 

6.2.4  wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren (Europa-
wahl)/Widerspruchsverfahren (Kommunalwahlen) fest-
gestellt worden und die Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebe-
hörde bzw. des Bürgermeisteramtes gelangt ist. 

zu 6.1  Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis 
eingetragenen Wahlberechtigten bis zum Freitag, 
7. Juni 2024, 18:00 Uhr, beim Bürgermeisteramt  Glot-
tertal, Talstraße 45, 79286 Glottertal, Zimmer 3,   
mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden. 

  Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Auf-
suchen des Wahlraums nicht oder nur unter nicht zumut-
baren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag 
noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, gestellt werden. 

  Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der 
beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis zum Tage vor der Wahl (8. Juni 2024), 12:00 Uhr, ein 
neuer Wahlschein erteilt werden. 

zu 6.2  Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlbe-
rechtigte können aus den unter Nr. 6.2.1 – 6.2.4 ange-
gebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahl-
scheins noch bis zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen. 

  Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vor-
lage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er 
dazu berechtigt ist. Ein Wahlberechtigter mit Behinde-
rungen kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

7. Ein Wahlberechtigter, der durch Briefwahl wählen will, 
erhält mit den Briefwahlunterlagen für die Europawahl 
einen roten Wahlbriefumschlag, mit den Briefwahlun-
terlagen für die Kommunalwahlen einen gelben Wahl-
briefumschlag. 

  Die Anschriften, an die die Wahlbriefe zurückzusenden 
sind, sind auf den Wahlbriefumschlägen angegeben. Ein 
Merkblatt für die Briefwahl zur Europawahl und die Hin-
weise für die Briefwahl zu den Kommunalwahlen auf der 
Rückseite des Wahlscheins enthalten die für den Wähler 
notwendigen Informationen. 

7.1 Europawahl 
  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
  einen amtlichen Stimmzettel,
  einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag für die 

Briefwahl,
  einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen  roten Wahlbriefum-
schlag und

  ein Merkblatt für die Briefwahl.
7.2 Kommunalwahlen 
  Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte
•	   die amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-

berechtigt ist, ggf. mit zugehörigen Merkblättern,
•	   die/den dazugehörigen amtlichen Stimmzettelum-

schlag/Stimmzettelumschläge für die Briefwahl,
•	   einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief 

zurückzusenden ist, versehenen  gelben Wahlbriefum-
schlag mit dem Aufdruck „Wahlbrief für die kommu-
nale Wahl“.

  Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
für einen anderen ist 

  im Falle der Europawahl nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 

bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberech-
tigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebehörde/dem 
Bürgermeisteramt vor Empfangnahme der Unterlagen 
schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die be-
vollmächtigte Person auszuweisen; 

  im Falle der Kommunalwahlen nur zulässig, 
  wenn die Empfangsberechtigung durch Vorlage einer 

schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird. 
  Der Wahlberechtigte, der seine Briefwahlunterlagen bei 

der Gemeindebehörde bzw. beim Bürgermeisteramt 
selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die Brief-
wahl ausüben. 

  Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief/die 
Wahlbriefe   mit dem Stimmzettel/den Stimmzetteln und 
dem/n Wahlschein/en so rechtzeitig an die angegebene 
Stelle absenden, dass der Wahlbrief/die Wahlbriefe dort 
spätestens am Wahltag bis 18:00 Uhr eingeht/en. 

  Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunalwah-
len: oder des Schreibens) unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, 
kann sich zur Stimmabgabe der Hilfe einer anderen Per-
son bedienen. Die Hilfsperson muss das 16. Lebensjahr 
vollendet haben. Die Hilfeleistung ist auf technische Hil-
fe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten selbst 
getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung be-
schränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter miss-
bräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten 
ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt 
der Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheim-
haltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei der Hilfe-
leistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 

  Wähler, die bei der Europawahl und bei den Kommu-
nalwahlen durch Briefwahl wählen, müssen  zweiWahl-
briefe  absenden (roter Wahlbrief = Europawahl, gelber 
Wahlbrief = für die kommunale Wahl) 

  Der Wahlbrief für die Europawahl wird  innerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versen-
dungsform ausschließlich von Deutsche Post AG unent-
geltlich befördert. 

  Der Wahlbrief für die Kommunalwahlen wird inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere 
Versendungsform ausschließlich von Deutsche Post AG 
unentgeltlich befördert.   

  Der/Die Wahlbrief/e können auch bei der auf dem Wahl-
brief angegebenen Stelle abgegeben werden. 

  
Auf den Aushang an der Verkündungstafel des Rathauses in der 
Zeit vom 03.-10.05.2024 wird verwiesen. 
 
 
Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald 

Amerikanische Faulbrut 
Sperrbezirk und die damit verbundenen Auflagen in Ehren-
kirchen aufgehoben 
Im September vergangenen Jahres stellte das Veterinäramt des 
Landratsamtes Breisgau-Hochschwarzwald die Amerikanische 
Faulbrut in einem Bienenvolk auf der Gemarkung der Gemeinde 
Ehrenkirchen in den Ortsteilen Norsingen, Scherzingen und Off-
nadingen sowie in Glottertal in den dortigen Ortsteilen Föhren-
tal, Unterglottertal und Ohrensbach amtlich fest. 
Die Allgemeinverfügung des Landkreises Breisgau-Hochschwarz-
wald vom 28. September 2023 zur Bekämpfung der Amerikani-
schen Faulbrut wird nun insoweit teilweise aufgehoben, dass der 
Sperrbezirk und die damit verbundenen Anordnungen auf der 
Gemarkung Ehrenkirchen in den Ortsteilen entfällt. Die Aufhe-
bung gilt ab Samstag, 27. April 2024. 
Die aktuelle Allgemeinverfügung findet sich auf der Homepage 
des Landratsamtes unter www.lkbh.de/bekanntmachungen. 
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Gitarrenkurs für Erwachsene 
Einführung in die Welt der Gitarrenmusik - Gitarrenkurse für 
alle, die immer schon Gitarre spielen lernen wollten, aber nie 
die Gelegenheit dazu hatten! 
Ab Dienstag 4. Juni 2024 findet in der Grundschule Gundelfingen 
regelmäßig dienstags von 18.15 Uhr – 19.00 Uhr ein Gitarrenkurs 
speziell für Erwachsene statt. 
Der Kurs ist ideal für Anfänger*innen die ihre ersten Schritte in die 
Welt der Gitarrenmusik machen möchten. Hauptziel ist das Erler-
nen einfacher Schlag- und Zupfmuster und des Akkord-, Tabula-
tur- und Notenspiels. Diese Inhalte werden anhand praxisnaher 
modernen Beispiele vermittelt. Durch eine kleine Gruppengröße 
von 5-8 Teilnehmer*innen können auch individuelle Wünsche 
und Anregungen mit in den Kurs einfließen. Nach dem Kurs sind 
Sie in der Lage mit Freude und Spaß eigenständig zu Hause wei-
ter zu musizieren. Geleitet wird der Kurs von Frau Scherzer. 
  
Alle Informationen können auf der Homepage der Musikschule 
im Breisgau (www.musikschule-breisgau.de) nachgelesen wer-
den oder erhalten Sie persönlich/telefonisch in der Geschäfts-
stelle in Gundelfingen.
Kontakt: 
Musikschule im Breisgau eV 
Geschäftsstelle - Vörstetter Str. 3 - 79194 Gundelfingen 
eMail: info@musikschule-breisgau.de, Tel: 0761 589891 
 
 

Evangelische Kirchengemeinde 
Denzlingen - Glottertal - Heuweiler 
Hauptstraße 120, 79211 Denzlingen 
Tel.: 07666/91301-0 
Wir laden ein zu den Gottesdiensten: 
Samstag, 04.05.2024 
19:00 Uhr  Denzlingen, Vorabendgottesdienst zur Konfirmation 
 mit Feier des Hl. Abendmahls 
 mit dem ök. Jugendchor 
Sonntag, 05.05.2024 - Rogate 
09:00 Uhr  Ev. Kirche Glottertal, im Anschluss Kirchencafé 
09:30 Uhr  Denzlingen, Festgottesdienst zur Konfirmation 
 mit dem CVJM-Chor 
11:30 Uhr  Denzlingen, Festgottesdienst zur Konfirmation 
 mit dem Vokalensemble ContraPunkt 
Donnerstag, 09.05.2024 - Christi Himmelfahrt
10:00 Uhr Heuweiler, Ökumenischer Gottesdienst 
Samstag, 11.05.2024 
15:30 Uhr Mini-Maxi-Kek, KHG 
19:00 Uhr  Denzlingen, Vorabendgottesdienst zur Konfirmation 
 mit Feier des Hl. Abendmahls
 mit dem ök. Jugendchor 
 
 

Gottesdienste der Kirchengemeinde An der 
Glotter 
Wir laden ein zu den Gottesdiensten: 
Donnerstag 02.05. 
Glottertal
6:45 Uhr Frühes Morgengebet 
D. St. Jakobus
18:00 Uhr Gebet um geistliche Berufe 
18:25 Uhr Rosenkranz 
19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Glottertal
19:00 Uhr Eucharistische Anbetung (bis 20:00 Uhr) 

Besuche im Rathaus 
Um Wartezeiten für Sie zu vermeiden, bitten wir weiterhin um 
eine  vorherige Terminvereinbarung. 
Termine vereinbaren Sie bitte telefonisch (07684 9102-0) oder 
per E-Mail unter rathaus@glottertal.de. Bitte entnehmen Sie 
die Kontaktdaten der jeweiligen Mitarbeiter*innen auf unse-
rer Webseite bei Ämter und Mitarbeiter. 
Am Freitag, 10. Mai 2024 bleibt das Rathaus geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung. 

Improvisations-Workshop mit Aufführung 

Wolltest du schon immer Musik machen, die du dir selbst 
ausgedacht hast? Dann bist du bei unserem Workshop genau 
richtig! 
Im Improvisationsworkshop lernst du gemeinsam mit anderen 
jungen Musikerinnen und Musikern anhand von Geschichten, 
Gefühlen und eigenen Ideen frei zu improvisieren. Du brauchst 
keine Vorkenntnisse, lediglich dein Instrument und deine Krea-
tivität. 
Nach dem Workshop wird es ein Konzert geben, bei welchem du 
deine Improvisation aufführst. Grundlage des Workshops und 
des Konzerts sind Geschichten, die von Schülerinnen und Schü-
lern der Grundschule Umkirch geschrieben werden. Der Work-
shop ist für Kinder im Alter von 9 bis 12 Jahren  
Der Workshop findet in Gundelfingen statt 
Freitag, 07.06.24 / Samstag, 08.06.24  / Sonntag, 09.06.24  
Die Aufführung findet am 13.06.2024 um 18 Uhr in Umkirch 
statt 
  
Hören, Sehen, Ausprobieren
Musikschule lädt musikinteressierte Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene zum Info-Tag ein 

Am Samstag, den 04. Mai 2024 veranstaltet die Musikschule im 
Breisgau von 10:30 Uhr bis 13:00 Uhr  ihren Infotag im Kultur- 
und Vereinshaus Gundelfingen und in der Geschäftsstelle 
der Musikschule. 
Hier kann jeder nach Herzenslust Instrumente ausprobieren und 
sich von den Fachlehrer*innen beraten lassen. Liebe ich Gesang? 
Gefällt mir der Klang der Trompete oder soll es doch lieber die 
Klarinette sein? Ist Geige spielen wirklich so schwer? Welches Ins-
trument passt am besten zu mir und was wird an der Musikschu-
le alles angeboten? 
Beim Infotag beantwortet das Team der Musikschule alle Fragen 
rund um den Musikunterricht. Auch über die Angebote für die 
Kleinen und Kleinsten ab 1 Jahr kann man sich informieren. 
Um 12:15 Uhr werden kurze Gesangsbeiträge im Kultur- und 
Vereinshaus dargeboten. Ebenfalls im Kultur- und Vereinshaus 
findet im Anschluss um 12:45 Uhr ein kurzes „Mitmach-Angebot“ 
zum Thema gesunde musikschule® im Saal statt 

Die Musikschule im Breisgau wird von den Mitgliedsgemeinden 
Bötzingen, Eichstetten, Gottenheim, Glottertal, Gundelfingen, 
Heuweiler, March und Umkirch getragen. Ca. 1400 Schülerinnen 
und Schüler stehen im Unterricht. Egal ob Vorschulkinder, Schul-
kind, Jugendlicher oder Erwachsener, die Musikschule hält für 
jede Altersgruppe etwas bereit. Das Instrumentenkarussell - das 
Ausprobieren von 3 verschiedenen Instrumenten - sowie die 6er 
und 12er Karten für Erwachsene entwickeln sich zwischenzeit-
lich zu Klassikern. Ballettunterricht und Zeitgenössischer Tanz in 
Gundelfingen runden ein umfangsreiches Unterrichtsangebot 
ab. Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Freitag 03.05. 
D.Sen.zentrum
16:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
Glottertal
18:30 Uhr  Gebet um geistliche Berufe und Frieden in der Welt 
19:00 Uhr Eucharistiefeier (Mini Gr. 3) 
 mit anschließender Aussetzung 
D. St. Jakobus
19:00 Uhr Sing & Pray mit CantAnima 

Samstag 04.05. 
D. St. Josef
8:00 Uhr Eucharistiefeier 
Vörstetten
18:00 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 

Sonntag 05.05. 
D. St. Jakobus
10:30 Uhr Eucharistiefeier 
 mitgestaltet von der kfd zum Predigerinnentag 
 und musikalisch mitgestaltet von der Schola; 
 mit Livestreamübertragung 
10:30 Uhr  Kindergottesdienst - Beginn in der Kirche 
Glottertal – Lindenberg
13:00 Uhr Eucharistiefeier auf dem Lindenberg (B) 
 mitgestaltet vom Kirchenchor 
Glottertal
19:00 Uhr Maiandacht 

Montag 06.05. 
Glottertal
8:30 Uhr Morgengebet (Laudes) 
D. St. Josef
18:00 Uhr Eucharistische Anbetung (bis 19:00 Uhr) 

Dienstag 07.05. 
D. St. Jakobus
8:30 Uhr Morgengebet (Laudes) 
Glottertal
19:00 Uhr Bittprozession ins Föhrental, 
 Beginn am Leimenhof, 
19.00 Uhr Eucharistiefeier am Kapellenhof 
 Bei schlechtem Wetter in der Pfarrkirche: 
18:30 Uhr Rosenkranz, 19:00 Uhr Eucharistiefeier 
Reute
19:00 Uhr Maiandacht gestaltet vom Kirchenchor 

Mittwoch 08.05. 
D. St. Josef
19:00 Uhr  Maiandacht 

Donnerstag 09.05.Christi Himmelfahrt 
Reute
9:00 Uhr Eucharistiefeier 
Heuweiler
10:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
 bei der Kirchberghalle 
D. St. Jakobus
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamübertragung 

Freitag 10.05. 
D.Sen.zentrum 
16:00 Uhr Ökumenischer Gottesdienst 
Vörstetten
16:00 Uhr Ökumenische Wort-Gottes-Feier 
 im Seniorenzentrum Roteux-Quartier 
Glottertal
18:30 Uhr Gebet um geistliche Berufe und Friede 
 in in der Welt 
19:00 Uhr Eucharistiefeier (Mini Gr. 4) 

Samstag 11.05. 
Reute
18:00 Uhr Eucharistiefeier am Vorabend 

Sonntag 12.05. 
Glottertal
9:00 Uhr Eucharistiefeier (C) 
D. St. Jakobus
10:30 Uhr Eucharistiefeier mit Livestreamübertragung 
Heuweiler
18:00 Uhr Maiandacht mitgestaltet vom Kirchenchor 
Glottertal
19:00 Uhr Maiandacht gestaltet vom Bildungswerk 
  
Seniorenwerk St. Blasius Glottertal  − Veranstaltungen im Mai 
Am Donnerstag, 16. Mai, steht eine Wanderung zur Blasiuska-
pelle in Kohlenbach (Kollnau) auf dem Programm. Treffpunkt 
ist um 12:00 Uhr an der Bushaltestelle Engel in Glottertal. Mit Bus 
und Bahn fahren wir nach Waldkirch. Entlang der Elz wandern wir 
auf einem wunderschönen Weg 20 Minuten bis zur Blasiuskapel-
le. In der Kapelle machen wir eine kurze Pause, erfahren etwas 
über die Geschichte und singen natürlich das Glottertäler Blasi-
uslied. Anschließend gehen wir weiter zum Reuthof (ca. 30 Minu-
ten). Dort erwartet uns eine sehr interessante Führung durch den 
Ziegenhof. Es kann auch etwas Ziegenkäse erworben werden. 
Für eine verdiente Kaffeepause wandern wir gemütlich zurück 
nach Kollnau. Nach einem kurzen Weg zum Bahnhof geht’s dann 
wieder fröhlich mit Bahn und Bus nach Hause. Die Blasiuskapel-
le und der Reuthof können auch mit dem Auto erreicht werden. 
Nähere Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung bei 
Christa Reichenbach, Tel. 07684-1331. 
Am Mittwoch, 22. Mai, 14:30 Uhr, gestaltet das Bildungswerk 
Glottertal eine Maiandacht in der St. Blasius Kirche. Zum an-
schließenden Kaffeetrinken Im Severin lädt das Seniorenwerk-
steam ein. 
Die Dekanatswallfahrt der Seniorenwerke am 08. Mai ist aus-
gebucht. 
  
Römisch-katholische Kirchengemeinde 
An der Glotter - Pfarrei St. Blasius 
Geschäftsführendes Pfarrbüro 
Berliner Straße 18, 79211 Denzlingen, 07666-911330 
info@an-der-glotter.de; www.an-der-glotter.de 
Öffnungszeiten: 
montags bis freitags von 10:00 – 12:30 Uhr 
dienstags von 16:00 – 18:00 Uhr 
donnerstags von 16:00 – 19:00 Uhr 
Außerhalb der Öffnungszeiten erreichen Sie für seelsorgliche An-
liegen ein Mitglied des Seelsorgeteams unter 07666-91133-28. 
 
  

Lindenberg-Wallfahrt für den Frieden  
am Sonntag, 05. Mai 2024 
Die Kirchengemeinde St. Blasius Glottertal lädt Sie ganz herz-
lich ein zur jährlichen Lindenberg-Wallfahrt. Es werden wieder 
verschiedene Möglichkeiten angeboten (Wandergruppen oder 
Bus), sich auf den Weg zu machen, um dann auf dem Lindenberg 
gemeinsam Gottesdienst zu feiern und um Frieden in der Welt 
zu beten. 
Programm: 
07:30 Uhr Treffen der „tüchtigen“ Wanderer an der Eichberghalle 
Laufzeit mit Vesperpause bis Muckenhof: ca. 4 Stunden, mit 
Bernhard Herbstritt und Peter Reichenbach 
09:00 Uhr Treffen aller „gemütlichen“ Wanderer an der Hilzinger-
mühle, Laufzeit mit Pause über Uhufelsen, Wassertretbecken St. 
Peter, Muckenhof ca. 3 Stunden mit Elvira Würzburger(Tel. 0176 
47396648) 
11:00 Uhr Abfahrt des Busses „Der Glottertäler“ der Firma Rieder, ab 
Haltestelle “Kreuz“. Halt an allen üblichen Haltestellen; Fahrt bis 
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zum Muckenhof bzw. direkt zum Lindenberg. 
Keine Anmeldung erforderlich - das Mitfahren ist kostenlos. 
11:45 Uhr Treffen beim Muckenhof; Prozession über das Hochge-
richt zum Lindenberg 
13.00 Uhr Eucharistiefeier mit Kirchenchor in der Wallfahrts-
kirche Maria Lindenberg 
15.00 Uhr Rückfahrt mit dem Bus direkt ab Lindenberg oder zu 
anderen Zeiten ab St. Peter, Zähringer Eck mit dem Linienbus. 
  
Wir freuen uns über Ihre Teilnahme an der Lindenberg-Wallfahrt 
für den Frieden. 
Ihr 
Gemeindeteam St. Blasius Glottertal 
 
 
Bildungswerk Glottertal 

Einladung zum „Waldbaden“ 
„Mit allen Sinnen den Wald entdecken“ möchte das Bildungs-
werk Glottertal mit der Naturpädagogin Ursula Laule.
Bei einem Ausflug in den Wald lehrt sie die alte japanische Praxis 
in die Natur einzutauchen, um sein inneres Gleichgewicht wie-
derherzustellen.
Am 21. und am 28.06.2024, 18:30 trifft man sich am Parkplatz an 
der Eichberghalle.
Nähere Informationen bei Christa Reichenbach, Tel: 07684/1331 
oder per E-Mail: waldbaden-glottertal@gmx.de 
 
 

Musikalische Wanderung „Mai Xang“ 
Was kann es Schöneres geben, als draußen in der Natur den Won-
nemonat zu besingen? Dazu laden Sängerinnen und Sänger des 
Projektchor-Chorprojekts „Mai Xang“ (Mein Gesang/Maigesang) 
am 4. Mai in Glottertal ein. Die leichte bis mittelschwere Wande-
rung beginnt um 14 Uhr am Parkplatz des Panorama-Freibads 
Glottertal. Unterwegs wird der Chor an mehreren Stationen sin-
gen. Eine Schwarzwaldmühle, die Glotter, Wald und Wiesen wer-
den die Kulisse für ein vielseitiges Programm bieten, das von der 
Romantik über Volkslieder und Evergreens bis zum Jazz reichen 
wird. Einige bekannte Stücke laden auch zum Mitsingen ein. Für 
die Verpflegung sorgen alle Wandernden selbst, es wird am Ende 
jedoch auch ein kleines Vesper angeboten. Die Teilnahme mit ge-
eigneter Wanderausrüstung erfolgt in Eigenverantwortung und 
ist kostenlos, die Veranstalter freuen sich über eine Spende. Soll-
te es regnen, wird der Chor im Untergeschoss der Eichberghalle 
singen. Veranstalter: Projektchor „Mai Xang“, Katharina & Michael 
Hermann, Am Flissert 1, 79194 Heuweiler, Tel.: 0 76 66 / 9 13 99 
39, E-Mail: katagel@web.de 
 
 

SV Rot-Weiss Glottertal - Leichtathletik 
2. KURSPROGRAMM 2024 

BEWEGUNG UND GESUNDHEIT   
MONTAG: Fit For Ever für Frauen und Männer 
Den perfekten Ausgleich zum Alltag findet ihr in unserem Kurs 
am Montag. Durch Stärkung aller Muskelpartien wird für einen 
gesunden und stabilen Körper gesorgt. Abwechslungsreiche 
Übungen mit oder ohne Equipment aktivieren den Stoffwechsel 
und bringen Euren Körper in Form.  
Start:13.05.2024, 18.00-19.00 Uhr, 8-mal
Trainerin: Sabine Neef, Tel.: 015737902983 

MITTWOCH: Mittwochssport für Frauen und Männer
Noch laufender Kurs 

ENTSPANNUNG  
DONNERSTAG: Bewegen und Entspannen 
Noch laufender Kurs

WICHTIG: Unsere Kurse finden in der Eichberghalle statt. Bitte 
den unteren Eingang benutzen. Sportschuhe, Handtuch und et-
was zu trinken mitbringen. 
Dauer der Kurse und Kursgebühr wird im Kurs mitgeteilt. 
Eure Trainerinnen Sabine und Sonja 

Vorbereitungsläufe zum Eichberglauf und Winzerlauf am 
08.05.24 und 15.05.24 
Am 09.06.24 veranstaltet die Leichtathletikabteilung den 17. 
Eichberglauf und den 3. Winzerlauf. Die Laufgruppe bietet allen 
Interessierten in diesem Jahr 2 Vorbereitungsläufe über beide 
Laufstrecken, Eichberglauf 10,4 km und Winzerlauf 4 km, am 
Mittwoch, den 08.05.24 und 15.05.24 an. Treffpunkt und Start für 
beide Läufe ist um 18 Uhr am Sportplatz. Auch in diesem Jahr 
werden wieder die beste Glottertälerin und der beste Glottertä-
ler beim Eichberglauf und Winzerlauf prämiert. Weitere Infos bei 
Jens Lukas, Tel. 6879871 und Renate Häringer, Tel. 9083094. 
 
 

SV Rot-Weiss Glottertal
Am vergangenen Sonntag waren die Gäste aus Biengen zu Gast im 
Eichbergstadion. Die zweite Mannschaft konnte sich trotz guter Leis-
tung nicht durchsetzen und verlor mit 1:2. Torschütze war P. Hoch. 

Im Bezirksligaspiel konnte man durch M. Heizler in Führung ge-
hen. Danach musste man zwei Gegentore hinnehmen. J. Rei-
chenbach parierte einen Elfmeter. Am Ende belohnte man sich 
mit dem 2:2 durch M. Schipper. 

Kommenden Freitag spielt unsere Dritte um 19 Uhr in Königs-
chaffhausen. Am Sonntag sind die Gäste aus Nordweil zu Gast. 
Die zweite spielt um 12:30 Uhr, die Erste beginnt um 15 Uhr.

Landfrauenverein Glottertal 
Pflanzentausch 
mit Kaffee und Kuchen am Samstag, den 04. Mai um 15 Uhr 
im Ahlenbachweg 21, Kapphansenhof.  Beim Spaziergang im 
Garten und beim Kaffeetrinken ergeben sich fachliche und ande-
re Themen, egal welche. Wir freuen uns auch über Besucher, die 
keine Pflanzen haben, vielleicht welche mitnehmen wollen oder 
einfach in netter Umgebung den Nachmittag verbringen wollen. 
Veranstalter Landfrauen Glottertal 
 
 

Hightech im Mittelalter - auf den  
Spuren des Urgrabens, Wanderung mit 
Dr. Haasis-Berner am Sonntag, 5. Mai – 
NOCH PLÄTZE FREI 
Der Urgraben am Kandel ist Teil einer im 13. Jahrhundert ent-
standenen Wasserhebeanlage für den Silberbergbau im Glot-
tertal und im Suggental. Mit seiner Hilfe wurde das Wasser von 
der Platte und von der oberen Glotter herbeigeführt. Die ca. 8,5 
km Route führt auf der „Urgraben-Variante“ des Glottertäler 
Entdeckerpfades. Hier lässt sich das historische Technikdenk-
mal auch in Form charakteristischer Landmarken und Gelände-
formen hautnah nacherleben. Die Teilnehmer der Wanderung 
erleben eine spannende Führung mit Dr. Andreas Haasis-Berner.  
Start ist um 9.30 Uhr.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist noch 
bis Freitag 3. Mai bei der Tourist-Info Glottertal unter Tel. 
07684 / 9104-0 möglich. 
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GenerationenGemeinschaft Glottertal e.V. 

Alleinerziehende Mütter und Väter treffen sich 
Am 18.05.2024, 10:30, Schurhammerweg 2a, (Katharina-Rie-
der-Haus), 79286 Glottertal 

Kennenlernen, Austauschen, Erfahrungen teilen 
Für Kinder ist ausreichend Platz. Eine Anmeldung ist nicht notwen-
dig, wäre aber hilfreich. Kontakt: E-Mail unter gggev@t-online.de 
oder alleinerziehende_muv@gmx.de sowie über die Homepage der 
GenerationenGemeinschaft Glottertal e.V. www.ggglottertal.de. 
 
  

Jahreskonzert Akkordeonorchester Chill out e.V 
Samstag, 11.05.24, 20 Uhr in der Schwarzwaldhalle in St. Märgen 

Der Weg ist das Ziel! 
Dieses Motto schwebte schon lange in unseren Köpfen und wir 
haben auf den passenden Moment gewartet. Doch dieser Mo-
ment ist eigentlich immer, und zwar genau...jetzt: Der Weg ist 
das Ziel! Und so begeben wir uns dieses Jahr auf eine Reise über 
Höhen und Tiefen, die abenteuerlicher nicht sein kann. Wir ha-
ben Musik aus jeder Richtung und Überraschungen in jeder Ecke 
vorbereitet...und Gäste sind auch dabei!
Nach dem offiziellen Konzertteil laden wir wie letztes Jahr ein zur 
Disco mit Barbetrieb. Wer später in die Schwarzwaldhalle kom-
men möchte, ist herzlich willkommen!  
 
 

Räbhisliwäg Sexau 
Eröffnung Sonntag, 12.05.2024 
Herzliche Einladung: Am Muttertag wird der neue Sexauer Räb-
hisliwäg offiziell eröffnet.
Um 11:00 Uhr findet die offizielle Einweihung am Startpunkt an 
der Hochburghalle statt. Danach ist an verschiedenen Stationen 
entlang des Räbhisliwägs für das leibliche und musikalische Wohl 
durch die Sexauer Weingüter und Vereine bis ca. 18:00 Uhr gesorgt. 
Die 4,6 km lange Wegstrecke führt entlang von 13 Stationen durch 
den Rebberg und hält manche Überraschung bereit. Erfahren Sie 
Interessantes und Wissenswertes rund um den Weinbau und ge-
nießen dabei die Kulturlandschaft im Sexauer Rebberg.
Wir freuen uns auf Sie ! 
 
 

Glottertal: Zeitreisen-Erzähltour verschoben 
auf 4. Mai 24 
Durch den Frühlingswald oberhalb des Glottertales führt Gäs-
teführerin Rosemarie Riesterer die Teilnehmer zu interessanten 

Original-Schauplätzen von spannenden Erzählungen.
Es darf den alten Geschichten vom „Gullerhofguller“, dem Isidrä-
dimännle, u.v.a. gelauscht werden. Unterwegs wird in einem uri-
gen Bauernhof zum Vesper eingekehrt und eine alte Hofkapelle 
wird besichtigt.
Beginn: 11Uhr im Glottertal (Treffpunkt wird  bei Anmeldung 
bekanntgegeben), reine Gehzeit ca. 3 Stunden, 10 km, 250 Hm. 
Rückkehr ca. 16 Uhr.
Weitere Infos und Anmeldung: Tel.07666 3720 oder
 „www.rosemaries-sagenhafte-wanderungen.de“ 
 
 
Gemeinde Oberried 

Landkreis Breigau-Hochschwarzwald 
Zum 01.11.2024 sucht die Gemeinde einen 

Mitarbeiter (m/w/d)  
für die Verwaltung des Naturfriedhofs 

„Ruheberg“ 
Es handelt sich um eine unbefristete Stelle in Vollzeit. Eine Tei-
lung der Stelle und somit eine Teilzeitbeschäftigung ist nicht aus-
geschlossen. 
Der Ruheberg liegt in 1.100 m Höhe inmitten der höchsten 
Schwarzwaldberge. Für unser Rathausteam suchen wir einen 
einfühlsamen und empathischen Mitarbeiter, der den überregi-
onal bekannten Friedhof verwaltet. Die Stelle umfasst des Weite-
ren Teile aus dem Bereich Ordnungsamt sowie die Vertretung des 
Einwohnermeldeamtes. 
Weitere Informationen über die Gemeinde Oberried finden Sie 
unter www.oberried.de 
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich bitte 
mit aussagekräftigen Unterlagen bis spätestens 22.05.2024 bei 
der Gemeindeverwaltung Oberried, Klosterplatz 4, 79254 Ober-
ried oder per E-Mail an gemeinde@oberried.de 
  
  
Gewerbe Akademie 

Einstieg in die computergestützte  
Metallbearbeitung 
Für Fachkräfte und Auszubildende aus dem Metallbereich, die 
sich Grundlagen im CNC-Drehen aneignen wollen, bietet die 
Gewerbe Akademie der Handwerkskammer Freiburg ab 27. Sep-
tember einen vierwöchigen Grundkurs an. Ziel ist, anhand von 
Werkstück-Zeichnungen einfache Programme nach DIN 66025 
zu erstellen und sie an der CNC-Drehmaschine zu testen. Die 
Schulung findet freitags von 14 bis 18.30 Uhr und samstags von 8 
bis 14 Uhr statt – in kleinen Gruppen und mit neuester Software.  
  
Je nach Voraussetzung sind Zuschüsse aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds möglich. Auskünfte gibt die Gewerbe Aka-
demie unter Tel. 0761/15250-26. www.gewerbeakademie.de/
weiterbildung 

Ende
des redaktionellen Teils



STARKES DUO. 
AUS EINS MACH ZWEI
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 
Ihr innovatives Heimatblatt wartet bereits auf Sie. 
Erleben SIe das maximale Lesevergnügen mit minimalen Aufwand. 

IST IHRE HAUSNUMMER  
GUT ERKENNBAR?
Im Notfall kann diese entscheidend  
für rasche Hilfe durch den Arzt  
oder den Rettungsdienst sein!

WICHTIGE 
INFORMATION

Primo-Verlag Anton Stähle GmbH & Co. KG
 07771 9317-11     anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de

Aufgrund von Christi Himmelfahrt, 09. Mai 2024 
ändert sich der Anzeigenschluss wie folgt:

Anzeigenschluss Montag     
Freitag in der Vorwoche 9 Uhr

Anzeigenschluss Dienstag   
Montag 9 Uhr

Anzeigenschluss Mittwoch   
Dienstag 9 Uhr

Bei Kombinationen und Landkreisen muss Ihre Anzeige 
für KW 19 spätestens am Freitag, 03. Mai 2024 im 
Verlag eingehen.

Vorgezogener Anzeigenschluss
KW 19 Christi Himmelfahrt 
BITTE BEACHTEN! Ihre Anzeige soll in KW 19 
erscheinen? Dann buchen Sie einen Tag früher!



REZEPT-IDEE DER WOCHE ...

Lassen Sie es sich schmecken!

Zubereitung
RHABARBERMUS: 
Rhabarber in kleine Stücke schneiden und mit dem 
Apfelsaft in einem Topf 5 Min. andünsten. Erst den 
Zucker dazugeben und umrühren, dann auch die 
Zimtstange und die Gewürznelken. Vanilleschote 
auskratzen, Inneres mitsamt der Schote ebenfalls 
zum Rhabarber geben und alles gleichmäßig ver-
rühren. Puddingpulver mit 6 EL Apfelsaft mischen 
und unter ständigem Rühren in den Rhabarber-Topf 
rühren, nun alles aufkochen. Dann vom Herd neh-
men, Vanillschote, Gewürznelken und Zimtstange 
„herausfi schen“ und zum Abkühlen beiseite stellen.

FRISCHKÄSEMASSE: 
Zunächst Butter, Zucker, Vanillezucker, Limettenab-
rieb und Salz in eine Schüssel geben und schaumig 
rühren, dann die Eigelb dazu. Gut mischen. Nun auch 
Milch und Frischkäse unterrühren, erneut gleichmä-
ßig mischen, so dass alles zu einer glatten Masse 
wird. Eiweiß steif schlafen und unterheben.

AUFLAUFFORM FÜLLEN: 
Backofen auf 200°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 
170°C) vorheizen. 1/3 der Quarkmasse in die Aufl auf-
form füllen, darüber 3 Lasagne-Platten legen, dann 
die Hälfte des Rhabarbermus‘ darauf geben und das 
zweite Drittel der Quarkmasse folgen lassen. Mit 3 
Lasagne-Platten abdecken; auf diese kommt erst die 
zweite Hälfte des Rhabarbers, dann folgt der Rest 
der Quarkmasse. 
Aufl aufform in den Backofen stellen und Lasagne 
bei 200°C Ober-/Unterhitze (Umluft: 170°C) ca. 35 
bis 40 Min. backen. 10 Min. vor Ende der Backzeit 
die Mandelblättchen auf der Lasagne verteilen. Kurz 
vor dem Servieren mit Puderzucker bestreuen. 

Tipps & Tricks
Rhabarbermus schmeckt auch gut zu 

Pfannkuchen oder auf dem Butterbrot. Nur 

die Rhabarberstangen sind essbar, die Blätter 

wegen der enthaltenen Oxalsäure jedoch NICHT 

(giftig!). Zum Schälen des Rhabarbers das Küchen-

messer dort ansetzen, wo die Blätter waren, und 

die Fäden nach unten hin abziehen. Lasagne-Plat-

ten oder -Blätter (beides gleich), kann man fertig 

kaufen oder aus Nudelteig selber herstellen. 

Rund 6 bis 8 Min. vorgekocht, lassen sich 

Lasagne-Platten auch wie Rouladen 

füllen oder zu Schnecken rollen.

18
20

24

FRÜHLINGS-LASAGNE MIT EINER FÜLLUNG 
AUS RHABARBER UND FRISCHKÄSE

ZUTATEN 
FÜR 4 PERSONEN
RHABARBERMUS
500 g Rhabarber, geschält
150ml Bio-Apfelsaft na-
turtrüb
80 g Zucker
1 Zimtstange
3 Gewürznelken
1 Vanilleschote
2,5 EL Vanille-Pudding-
pulver
5 EL Bio-Apfelsaft natur-
trüb

FRISCHKÄSEMASSE
80 g Butter
100 g Zucker

2 EL Vanillezucker
1 EL abgeriebene Limette 
1 Prise Salz
3 Eier, getrennt
4 EL Milch
750 g Frischkäse natur 
(2 -10%)

AUFLAUFFORM FÜLLEN 
6 Lasagne-Platten
3 EL Mandelblättchen
Puderzucker
AUSSERDEM:
1 Aufl aufform (20X24 cm), 
gefettet



0 77 71 93 17-11

0 77 71 93 17-40

anzeigen@primo-stockach.de

www.primo-stockach.de
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Frühjahrsstimmung liegt in der Luft. 
Machen Sie gleich zu Beginn der Saison 

auf sich aufmerksam. 

Schalten Sie 6 Anzeigen in den Kalenderwochen
12 bis 20 (18.03. bis 17.05.2024).

2 davon schenken wir Ihnen.

ERGREIFEN SIE 
UNSER ANGEBOT!

Bitte Aktionscode P-2024-02
bei der Anzeigenbestellung angeben.

Es gelten unsere AGB (siehe www.primo-stockach.de) und unse-
re aktuelle Preisliste für Gewerbetreibende und Werbeagenturen. 
Um in den Genuss dieser Aktion zu kommen, liefern Sie bitte Ihre 
Anzeigenvorlage/n (Druckdaten) bis donnerstags, 9 Uhr in der Vor-
woche. Ebenfalls bitten wir um eine Abbuchungserlaubnis, andere 
Zahlungsmethoden sind ausgeschlossen. Alle bestehenden Rabatt-, 
Abschluss- und Skontovereinbarungen mit unserem Verlag sind 
außer Kraft gesetzt. Jedoch wird das mm-Volumen Ihrem Kunden-
konto gutgeschrieben. Farbzuschläge sind nicht rabattierfähig. Alle 
Anzeigen müssen innerhalb des Aktionszeitraums erscheinen sein.

664+2=



Privater Hausflohmarkt von leidenschaftlichem  
Alles-Sammler in 79279 Vörstetten, Marchstr. 25.
Trödel, Antiquitäten, Bilder, Kleinmöbel, Bierkrüge, Geschirr, 
Schränke, Handtaschen, Messingkessel u.v.m. (keine Militaria)

Termine:  Di., 7. Mai. + Mi., 8. Mai. 14.00 - 17.00 Uhr, 
 Fr., 10. Mai. + Sa., 11. Mai.  10.00 - 17.00 Uhr

Wir suchen Sie als zuverlässige Reinigungskraft m/w/d
ab sofort für eine renommierte Kinderbetreuungsstätte in St. Peter.

Arbeitszeiten Mo. - Fr. als Minijob oder in Teilzeit.
Es erwarten Sie eine professionelle Unterstützung durch unsere

Teamleitung sowie die neuesten Reinigungsgerätschaften.
Wir bieten Ihnen eine übertarifliche Bezahlung von 14,50 € brutto/Std.

Werden Sie Teil unseres Teams! Interesse?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf!

Keifert GmbH, Meisterbetrieb Gebäudereinigung
Tel. 07664-50576 oder eine Nachricht per Mail an jobs@keifert.de

SERVICE RUND UM DIE UHR

ONLINE ANZEIGE BUCHEN: 
WWW.PRIMO-STOCKACH.DE
Buchen Sie mit dem Online-Kalkulator bequem Ihre Anzeige.


